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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 5342/J der Abgeordneten Beate Meinl-Reisinger und Kollegen nach den 
mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 3: 
Zu diesen Fragen darf ich auf die Beantwortung des Herrn Bundeskanzlers zu der an 
ihn gerichteten parlamentarischen Anfrage Nr. 5340/J verweisen. 
 
Frage 4: 
In Beantwortung dieser Frage verweise ich auf die Ausführungen des Herrn 
Bundesministers für Finanzen zu der an ihn gerichteten parlamentarischen Anfrage 
Nr. 5348/J. In diesem Sinne hat das Bundesministerium für Gesundheit selbst keine 
Rahmenverträge abgeschlossen. 
 
Fragen 5 und 6: 
Die im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit tätigen VBÄ 
kommen bzw. kamen aus der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sowie aus der 
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) 
und werden bzw. wurden in unterschiedlichsten Fachbereichen des Ressorts 
eingesetzt. 
 
Fragen 7 und 8: 
Während in der Anfrage Nr. 3699/J „Dienstleistungen“ für bestimmte Bereiche nur 
für das Jahr 2014 abgefragt wurden, was mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
beantwortbar ist, wurden in der Anfrage Nr. 3721/J sämtliche von Vereinen erbrachte 
Leistungen bzw. zugekaufte Leistungen für einen Zeitraum von 10 Jahren abgefragt. 
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Dies ist mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht beantwortbar. Die 
„Einschränkung“ auf Leistungen mit einem Gesamtwert von mehr als € 25.000,-- 
bringt diesbezüglich keinen geringeren Aufwand mit sich, da auch dann sämtliche 
Leistungen recherchiert und auf ihren Gesamtwert überprüft werden müssten. 
 
Frage 9: 
Im Bundesministerium für Gesundheit gibt es interne Regelungen für die 
Durchführung der Vergabe von Leistungen. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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